
I. Allgemeines

Alle teilnehmenden Gruppen und Fahrzeuge müssen beim Veran-
stalter gemeldet sein.

Jede teilnehmende Gruppe sollte vier Ordner bestimmen, die 
an den Eckpunkten der Formation laufen und diese zusammen-
halten. Sie sollten auch darauf achten, dass die Gruppen ihre 
Getränke erhalten, kein Publikum in den Zug hineindrängt.

Fahrzeuge müssen durch optisch erkennbare Ordner abgesichert 
werden. Vorgeschrieben ist, dass neben jedem Rad ein Ordner 
läuft, um auszuschließen, dass Personen unter die Räder geraten 
können.

Alle Ordner sollen durch eine (beim Teilnehmerplenum 
erhältliche) Ordnerplakette gekennzeichnet sein.

Jede Gruppe muß sich in laufender Nummernfolge zum Zug 
einordnen.

An Fahrzeugen muss die Zugnummer gut lesbar angebracht 
werden.

II. Straßenverkehrsvorschriften

Am Carnivalszug dürfen nur Fahrzeuge teilnehmen, die auch zum 

lesbar sein.

Die Fahrzeuge dürfen maximal zehn Meter lang sein.

-
schen Zugfahrzeug und Anhänger dürfen sich keine Personen 
aufhalten.

Die Verkehrsvorschriften, insbesondere die Unfallver-
hütungsvorschriften sind genauestens einzuhalten. Den Wei-
sungen und Zeichen von Polizeibeamten und Ordnern/Security-
kräften ist unbedingt Folge zu leisten.

Die Park- und Halteverbotsschilder im gesamten Umzugsbereich 
gelten für die Fahrzeuge der Teilnehmer.

III. Aufbauten und Ausstattung

Die Aufbauten und Musikanlagen müssen so fest und sicher 
installiert werden, dass Personen auf dem Fahrzeug und andere 
Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden.

Das Aufspringen unbefugter Personen auf die Fahrzeuge muss 
durch bauliche Maßnahmen (Gitter oder ähnliches) erschwert 
bzw. durch die Gruppen verhindert werden.

- und rutschfest 
sein. Für jeden Stellplatz muss eine ausreichende Sicherung 
gegen Herunterfallen von Personen vorhanden sein (Brüstung, 
Geländer).

Bei Verkleidungen von Fahrzeugen muss für den Fahrer ein aus-
reichendes Sichtfeld gewärleistet sein.

An den Außen- und Innenseiten der Fahrzeuge dürfen keine 
scharfkantigen oder sonst wie gefährlichen Teile hervorstehen.

Die seitlichen Verkleidungen der Fahrzeuge müssen aus einem 
festen nicht durchstoßbaren Material sein, das für die Radabde-
ckung geeignet ist. Sie dürfen nur eine maximale Bodenfreiheit 
von 25 cm haben.

IV. Haftung

Für alle auftretenden Unfälle, auch wenn sie durch die Ladung 
bzw. Aufbauten der Fahrzeuge verursacht werden, sind die Teil-
nehmer in einzel- und strafrechtlicher Hinsicht zu belangen. Der 
Fahrzeugführer muss KFZ- tversichert sein; bei gemiete-
ten Fahrzeugen ist auf deren Versicherungsschutz zu achten.

V. Müllvermeidung

Flaschen, Kartons oder andere Verpackungen dürfen nicht auf die 
Straße geworfen werden.

Die Firma Carolinenbrunnen stellt für die Umzugsteilnehmer 
Mineralwasser bereit. Das Leergut muss im Ravensberger Park 
hinter der Bühne abgegeben werden.
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